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Antrag auf zeitlich befristete und projektbezogene Überlassung 

von Forschungsflächen für biomedizinische Forschung 

im THEORETIKUM der Universität Heidelberg 

 
(zu richten an: ZENTRABEREICH Neuenheimer Feld • Direktion • Im Neuenheimer Feld 346 • 69120 Heidelberg) 

 
 

1) Antragsteller:  

   

2) Wiss. Einrichtung:  

   

3) Adresse:  

   

   

4) Tel, DECT, Fax:  

   

5) eMail:  

   

6) Bisherige AG-Nr.:  

   

7) Ggf. Kooperationspartner:  

   

8) Titel des Projektes:  

   

   

   

9) Kurzdarstellung des Projektes (max. 1 Seite als Anlage beifügen!) 
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10) Für dieses Projekt oder mit direktem Projektbezug bewilligte Drittmittel: 
Bei der Förderung durch institutionalisierte Forschungsförderungsträger, wie z.B. DFG, BMBF, EU, 
Krebshilfe, etc. bitte eine Kopie des Bewilligungsbescheides als Anlage beifügen. 
Bei bewilligten Junior-Anträgen oder Industriemitteln: zusätzliche Darstellung der geplanten   
Arbeiten entsprechend der DFG-Richtlinien (max. 6 Seiten) bitte beifügen. 
Eine kurze Darstellung der bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten mit Publikationsliste des 
Antragstellers sowie eine Erklärung zur geplanten Drittmitteleinwerbung ist beizufügen! 

 a)  Drittmittelgeber:  

     

    

    

 b) Bewilligungszeitraum:  

    

 c) Geplanter Beginn:  

    

 d) Finanzierungsvolumen 
(Gesamtsumme): 

 

    

 e) Personalstellen:  

    

    

 f) Verbrauchsmittel (pro Jahr):  

    

11) In diesem Projekt tätige Mitarbeiter inklusive Antragsteller. Welche Mitarbeiter sollen in 
den beantragten Räumen tätig werden? (mit % Zeitanteil auf max. 1 Seite als Anlage 
beifügen!) 

 

12) Notwendigkeit zum experimentellen Arbeiten: Welche Laborarbeiten werden in diesem 
Projekt durchgeführt? (Stichpunktartig auf max. 1 Seite als Anlage beifügen!) 

 

13) Darlegung, warum dieses Projekt nicht in den der Einrichtung fest zugeordneten 
Forschungsflächen durchgeführt werden kann. Aus den Angaben müssen die in den fest 
zugeordneten Flächen der Abteilung bearbeiteten Drittmittelprojekte und der dort zur 
Verfügung stehende Raum klar hervorgehen (max. 1 Seite als Anlage beifügen!) 
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14) Nutzungsanforderung 

 Beantragter Nutzungszeitraum:  

   

 Anzahl der beantragten Arbeitsplätze in ... 

 a) Laborräumen: ________Stück 

 b) Funktionsräumen in der Kernzone: ________Stück 

  davon in:  

 • Isotopenbereichen: ________Stück 

     Strahlenschutzbeauftragter:  

   
 • Biologischen Sicherheitsbereichen:  

     S1/L1 ________Stück 

     S2/L2 ________Stück 

     Projektleiter:  

   

 • Tierversuchsbereichen: ________Stück  

    Tierarten:  

   

 Ggf. zusätzlich aufzustellende Großgeräte (max. 1 Seite als Anlage beifügen!) 

    

 



 

 
Seite 4 von 5  

ZENTRALBEREICH Neuenheimer Feld 

Im Neuenheimer Feld 346 

69120 Heidelberg 

Geschäftsführender Direktor 

Dr. Moritz Bosse Biskup 

Tel. +49 6221 54 8555 / 8554 

Fax +49 6221 54 4666 

Moritz.biskup@znf.uni-heidelberg.de 

Antrags- und Zuweisungsbedingungen: 

 

Die Zuweisung von Forschungsflächen und Einrichtungen erfolgt (ad personam) 

an den Forschungsgruppenleiter. Eine Weitergabe von Forschungsflächen und 

Einrichtungen an andere Wissenschaftler bedarf der ausdrücklichen Zustim-

mung der Kommission. Aus der Zuweisung von Forschungsflächen können 

keinerlei weitere Rechte abgeleitet werden.  

 

Der Wegfall der Antrags- bzw. Zuweisungs-Grundlagen und damit auch das 

Ausscheiden des Forschungsgruppenleiters, ebenso Projekt- und Drittmittel-

änderungen sind durch den Forschungsgruppenleiter der Kommission 

unverzüglich mitzuteilen. Die Kommission hat das Recht die Voraussetzungen, 

die zur Anerkennung eines Antrages oder zur Zuweisung von Forschungs-

flächen geführt haben, jederzeit durch ihr geeignet erscheinende Maßnahmen 

erneut zu prüfen. 

 

Der Forschungsgruppenleiter ist verantwortlich für die Einhaltung aller 

einschlägigen Vorschriften (auch durch seine Mitarbeiter), die im Zusammen-

hang mit der Nutzung der zugewiesenen Forschungsflächen stehen. Bei 

Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften oder bei Wegfall der Antrags- bzw. 

Zuweisungs-Grundlagen erlischt die Zuweisung von Forschungsflächen 

unverzüglich. Auf Vorschlag der Kommission kann auch bei anderen zwingen-

den Gründen die Zuweisung jederzeit widerrufen werden. 

 

Der Forschungsgruppenleiter ist verpflichtet, in diesen Fällen oder nach Ablauf 

der Zuweisungsdauer oder im Falle eines nicht begründeten bzw. nicht 

anerkannten Verlängerungsantrages die ihm zur Verfügung gestellten 

Forschungsflächen und Einrichtungen umgehend zu räumen. Die Forschungs-

flächen sind hierbei mit der Rückgabe aller Schlüssel an die zuständige Stelle in 

geordnetem Zustand zu übergeben. Erforderlichenfalls wird zwangsweise durch 

Firmen geräumt. Die Kosten trägt die Forschungsgruppe bzw. die zugehörige 

Klinik, klinische Abteilung oder der zugehörige Lehrstuhl. 

 

Umbauten, Einbauten und Änderungen der Einrichtungen dieser Forschungs-

flächen sind genehmigungsbedürftig durch die zuständige Geschäftsstelle und 

gehen in vollem Umfang zu Lasten der Forschungsgruppe. 

 

Eine Nutzung der zugewiesenen Forschungsflächen kann erst dann erfolgen, 

wenn die schriftliche Erklärung über die Annahme dieser Bedingungen vom 

Forschungs-gruppenleiter und dem entsprechenden Leiter der zugehörigen 

Klinik, klinischen Abteilung oder des zugehörigen Lehrstuhlinhabers vorliegt. 
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Hiermit beantragen wir die befristete Zuweisung der angegebenen Flächen für 

biomedizinische Forschung im THEORETIKUM der Universität Heidelberg für 

das angegebene Forschungsprojekt. Die Beteiligung an den Betriebskosten in 

Höhe von z.Zt. 18 € pro Monat und Arbeitsplatz wird von der Abteilung über-

nommen. 

 

 

Datum:   

 

 

 

 

   

Unterschrift (Antragsteller)  Unterschrift (Abteilungsleiter) 

 
 


